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RS OGH 1981/6/10 3Ob52/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.06.1981

Norm

ABGB §428

Rechtssatz

Die Übergabsform des § 428 ABGB ist für den Kreditverkehr gefährlich, weil sie zur Verwendung bei simulierten und

betrügerischen Geschäften besonders geeignet ist und die Möglichkeit eines Mißbrauches zur Schädigung der

Gläubiger durch Scheingeschäft eröffnet.

Entscheidungstexte

3 Ob 52/81

Entscheidungstext OGH 10.06.1981 3 Ob 52/81
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